Stadt Ribnitz-Damgarten RDGI/BVIFS-25/159

Beschlussvorlage

offentlich
Organisationseinheit: Datum
Fraktion/Stadtvertreter/Ortsbeirat 25.09.2025
Verantwortlich:
Herr Stadtvertreter Lott
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine O/N
Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Entscheidung) 08.10.2025 O
Hauptausschuss (Kenntnisnahme) N

Beschlussvorschlag
7. Anderungssatzung zur Hauptsatzung der Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung M-V wird nach Beschlussfassung durch
die Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten vom 8. Oktober 2025 und nach Anzeige beim Landrat
des Landkreises Vorpommern-Rigen als Rechtsaufsichtsbehdrde folgende
Anderungssatzung zur Hauptsatzung erlassen:

Artikel |
§ 6 (Sitzungen der Stadtvertretung), Abs. 3 wird wie folgt neu gefasst:

(3) Schriftliche Anfragen bzw. wéhrend einer Stadtvertretersitzung gestellte mdiindliche
Anfragen, die nicht in der Sitzung selbst beantwortet werden, sind von der Verwaltung
spétestens innerhalb von vier Wochen nach Eingang schriftlich, fachlich richtig, vollstandig
und nachvollziehbar zu beantworten. Als schriftlich gelten ausdriicklich auch Anfragen, die
per E-Mail von der dienstlichen E-Mail-Adresse des Stadtvertreters an die Stadtverwaltung
gesendet werden. Flr alle Anfragen ist von der Verwaltung unverziiglich eine
Eingangsbestétigung an den anfragenden Stadtvertreter zu senden. Kann eine Anfrage aus
besonderen Griinden nicht innerhalb dieser Frist beantwortet werden, ist der anfragende
Stadtvertreter innerhalb der vier Wochen schriftlich (Brief oder E-Mail) zu informieren. In
dieser Mitteilung sind die Griinde flir die Verzbgerung darzulegen sowie ein verbindlicher
Termin fiir die Beantwortung zu benennen.

Auf Wunsch ist die schriftiche Antwort allen Stadtvertreterinnen oder Stadtvertretern
vorzulegen.

Artikel Il

Die Anderungssatzung tritt am Tage nach der 6ffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Ribnitz-Damgarten,

Huth
Blrgermeister



Sachverhalt

In der Vergangenheit kam es wiederholt vor, dass die Verwaltung auf Anfragen von
Stadtvertretern nicht oder erst nach sehr langer Zeit reagierte. Teilweise wurden keine
Eingangsbestédtigungen versendet, sodass der Eingang von Anfragen unklar blieb. In
mehreren Fallen erfolgte eine vollstdndige Beantwortung erst nach Einschaltung der unteren
Rechtsaufsichtsbehdrde.

Dies erschwert die ordnungsgemalle Wahrnehmung des Mandats erheblich und
beeintrachtigt die Transparenz der Verwaltungsarbeit. Die zeithahe und sachgerechte
Beantwortung von Anfragen ist jedoch eine wesentliche Voraussetzung fir eine
funktionierende kommunale Selbstverwaltung.

Durch die Festlegung einer verbindlichen Frist, die verpflichtende Eingangsbestéatigung, die
Einbeziehung elektronischer Kommunikationswege und die Aufnahme der Regelung in die
Hauptsatzung wird die Rechtssicherheit gestarkt, Verzégerungen werden vermieden und die
Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Stadtvertretung nachhaltig verbessert.

Finanzielle Auswirkungen

Haushaltsmafige Belastung: Ja: Nein:
Kosten: € Folgekosten/Abschreibungen: €
Produkt / Sachkonto: |
Verflgbare Mittel des Kontos: | € |
Anlage/n
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Von: Steffen.Lott@web.de <Steffen.Lott@web.de>

Gesendet: 26.08.2025 10:51

An: "andreas.gohs@gohs.de" <andreas.gohs@gohs.de>

Cc: "m.hilpert@ribnitz-damgarten.de" <m.hilpert@ribnitz-damgarten.de>

Betreff: Antrag Beschlussfassung zur 8. Sitzung der Stadtvertretersitzung am 08.10.2025

Sehr geehrter Herr Statdprasident Gohs

Hiermit beantrage ich, den folgenden Beschlussvorschlag auf die Tagesordnung der nachsten Sitzung
der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten zu setzen:

Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten beschlieBt:

1. - Frist zur Beantwortung von Anfragen

Anfragen von Stadtvertretern gemaB § 24 Abs. 3 und § 32 der Kommunalverfassung
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) sind von der Verwaltung spatestens innerhalb von
vier Wochen nach Eingang schriftlich, fachlich richtig, vollstandig und nachvollziehbar zu
beantworten.

2. - Schriftform und Eingangsbestdtigung

Als schriftlich gelten ausdriicklich auch Anfragen, die per E-Mail von der dienstlichen E-
Mail-Adresse des Stadtvertreters an die Stadtverwaltung gesendet werden.

Fur alle Anfragen ist von der Verwaltung unverzlglich eine Eingangsbestdtigung an den
anfragenden Stadtvertreter zu senden.

3. — Mitteilung bei Verzégerungen

Kann eine Anfrage aus besonderen Grinden nicht innerhalb dieser Frist beantwortet

werden, ist der anfragende Stadtvertreter innerhalb der vier Wochen schriftlich (Brief
oder E-Mail) zu informieren. In dieser Mitteilung sind die Grinde fir die Verzégerung
darzulegen sowie ein verbindlicher Termin fiir die Beantwortung zu benennen.

4. - Aufnahme in die Geschéaftsordnung und Hauptsatzung
Dieser Beschluss wird Bestandteil der Geschaftsordnung der Stadtvertretung und ist
zugleich in die Hauptsatzung der Stadt Ribnitz-Damgarten aufzunehmen.

5. - Inkrafttreten
Der Beschluss tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.

Begriindung

In der Vergangenheit kam es wiederholt vor, dass die Verwaltung auf Anfragen von Stadtvertretern
nicht oder erst nach sehr langer Zeit reagierte. Teilweise wurden keine Eingangsbestatigungen
versendet, sodass der Eingang von Anfragen unklar blieb. In mehreren Féllen erfolgte eine vollstandige
Beantwortung erst nach Einschaltung der unteren Rechtsaufsichtsbehérde.

Dies erschwert die ordnungsgemaBe Wahrnehmung des Mandats erheblich und beeintrachtigt die
Transparenz der Verwaltungsarbeit. Die zeitnahe und sachgerechte Beantwortung von Anfragen ist
jedoch eine wesentliche Voraussetzung fir eine funktionierende kommunale Selbstverwaltung.

Durch die Festlegung einer verbindlichen Frist, die verpflichtende Eingangsbestatigung, die
Einbeziehung elektronischer Kommunikationswege und die Aufnahme der Regelung in die
Hauptsatzung wird die Rechtssicherheit gestarkt, Verzégerungen werden vermieden und die
Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Stadtvertretung nachhaltig verbessert.



Mit freundlichen GriBen

Steffen Lott
Stadtvertreter



	Vorlage
	Anlage  1 Antrag Herr Stadtvertreter Lott - Änderung Hauptsatzung

